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Stammrechtssatz

Fehlt dem Revisionsschriftsatz jede Gliederung, wird die Revision dem Erfordernis der gesonderten Darstellung von in §

28 Abs. 3 VwGG geforderten Gründen, aus denen entgegen dem Ausspruch des VwG die Revision für zulässig erachtet

wird, nicht gerecht (vgl. VwGH 3.10.2017, Ra 2017/07/0082; 22.11.2017, Ra 2017/10/0168).Fehlt dem

Revisionsschriftsatz jede Gliederung, wird die Revision dem Erfordernis der gesonderten Darstellung von in Paragraph

28, Absatz 3, VwGG geforderten Gründen, aus denen entgegen dem Ausspruch des VwG die Revision für zulässig

erachtet wird, nicht gerecht vergleiche VwGH 3.10.2017, Ra 2017/07/0082; 22.11.2017, Ra 2017/10/0168).
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